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1. Räumlicher Geltungsbereich und Rechtsgrundlagen 

Der Geltungsbereich dieser 54. Flächennutzungsplanänderung „Solarpark Schwarzer Kamp“ 

liegt im Norden der Ortslage Lachendorf nördlich des Solarparkes und der Biogasanlage „Klei-

nes Bulloh“.  

Das Plangebiet ist rd. 17 ha groß und liegt hauptsächlich in der Flur  8  der Gemarkung Lachen-

dorf. Es umfaßt dort die Flurstücke Nrn. 1/1 (Nordteil), 2/1 und 3/1 (fast vollständig), 4/3 (über-

wiegend), 5 (teilweise) und 8 sowie in der Flur 1 der Gemarkung Lachendorf das Flurstück 

39/6. 

Übersichtsplan o.M. 
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Zukünftig unterliegen die Darstellungen der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes „Solar-

park Schwarzer Kamp“ allein folgenden Gesetzgebungen bzw. Verordnungen des Bundes zur 

Bauleitplanung: 

 

- Baugesetzbuch (BauGB)   i.d.F. v.   3.11.2017, zul.geä.am 8.10.2022 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. v. 21.11.2017, zul.geä.am 14.6.2021 

- Planzeichenverordnung (PlanzVO)  i.d.F. v. 18.12.1990, zul.geä.am   4.5.2017. 

Die Bauleitplanung ist im BauGB geregelt. Die Samtgemeinde braucht keinen Landschaftsplan, 

um Bauleitplanung betreiben. Die angemessene Berücksichtigung der Belange von Natur und 

Landschaft sowie der Umwelt im allgemeinen erfolgt insbesondere gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 

1a BauGB. 

Die Entscheidung über die Aufstellung und den Inhalt der Flächennutzungsplanänderung trifft 

der Rat der Samtgemeinde Lachendorf. Allein dieses Gremium bewertet abschließend die städ-

tebaulichen Belange sowie die im Planverfahren vorgebrachten Stellungnahmen.  

Die Samtgemeinde darf gem. § 11 Satz 1 Nr. 1 BauGB dem Vorhabenträger die Kostenträger-

schaft für die Bauleitplanung zuweisen und tut dies zum sparsamen Umgang mit Steuergeld. 
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2. Bestehende Planungen und Ziele der Änderung 

2.1 Wirksamer Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Flächennutzungsplan für die Samtgemeinde Lachendorf stellt das Plangebiet in der 

Hauptsache als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 

Der landwirtschaftlich genutzte Süden und Südosten des Plangebietes sowie der südwestlich an-

grenzende Gewerbebereich sind als Gewerbliche Baufläche dargestellt. Im Nordwesten verläuft 

die Landesstraße L 282 als überörtlicher Hauptverkehrszug und im Osten setzt sich die Darstel-

lung von Fläche für die Landwirtschaft fort.  

2.2 Landschaftsplanung 

Ein Landschaftsplan liegt in der Samtgemeinde Lachendorf nicht vor. 
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2.3 Ziel und Begründung der Planung 

Den Norden des Siedlungskörpers Lachendorf bilden Gewerbe- und Industriegebiete. Dort lie-

gen verschiedene Gewerbebetriebe unterschiedlicher Branchen und Größen vom kleinen Hand-

werks- bzw. Dienstleistungsbetrieb bis hin zum sehr großen, traditionsreichen Familienbetrieb 

Drewsen Spezialpapiere GmbH Co.KG. Diese Betriebe haben insgesamt einen sehr großen 

Energiebedarf. Letzterer verfügt als energieintensiver Industriebetrieb sogar über eigene An-

schlüsse an das Hochspannungsnetz und das Hochdruck-Erdgasleitungsnetz. 

Vor diesem Hintergrund haben die Samtgemeinde und die Gemeinde Lachendorf bereits seit ge-

raumer Zeit Anstrengungen unternommen, um lokaler Energieressourcen verbrauchernah zu er-

schließen und zu nutzen. Dies hat dazu geführt, daß direkt nördlich neben der Gewerbezone eine 

Zone mit Anlagen zur Gewinnung von Energie aus regenerativen Quellen entstanden ist. Dort 

liegen eine Biogasanlage und eine Freiflächen-Photovoltaikanlage, nördlich der Landesstraße 

schließt ein Windpark an. 

Allerdings können diese Anlagen nur einen kleinen Teil der benötigten Energie liefern. Deshalb 

sollen weitere Potentiale möglichst nahe am Verbrauchsort gehoben werden. Während dies bei 

der Windenergienutzung u.a. aus Immissionsschutzgründen problematisch ist und bei der Bio-

masse einen Transport aus externen Quellen in den Raum erfordert, steht die Sonnenenergie di-

rekt im lokalen Energiecluster zur Verfügung, außerdem hat ihre Nutzung keine nachteiligen 

Auswirkungen auf die Ortslage und die umliegenden Nutzungen sowie nur sehr geringe Auswir-

kungen auf Natur und Landschaft. 

Daher streben die Samtgemeinde und die Gemeinde Lachendorf die Ergänzung und Erweite-

rung der vorhandenen Energieerzeugungsstruktur und Infrastruktur durch einen weiteren, direkt 

an die Photovoltaikanlage, an die Biogasanlage und an den Windpark anschließenden Solarpark 

an. Das ackerbaulich genutzte, für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wenig wichtige 

Dreieck zwischen diesen drei vorhandenen Energieerzeugern soll ebenfalls zur Gewinnung re-

generativer Energie genutzt werden. Damit wird dem städtebaulichen Bündelungsprinzip in be-

sonders guter Weise entsprochen. Außerdem ermöglicht die Lagegunst zum sehr viel Strom ver-

brauchenden Unternehmen Drewsen Spezialpapiere die direkte, eigenständige, völlig vom öf-

fentlichen Netz getrennte Stromverbindung zwischen Produzent und Verbraucher. Dadurch wird 

erreicht, daß das ohnehin schon hochbelastete öffentliche Stromnetz durch den geplanten Solar-

park nicht noch weiter beansprucht und durch Spitzenlasten strapaziert wird. Dadurch wird auch 

Netzausbau auf Kosten der Gesamtheit der Stromkunden im Netzbereich vermieden. 

Deshalb will die Samtgemeinde im Plangebiet  Baurecht vorbereiten und die Gemeinde dort 

Baurecht schaffen, welches die Errichtung und den Betrieb einer großen Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage zulässt.  

Die Samtgemeinde und die Gemeinde gewichten damit die Belange des § 1 Abs. 6 Nrn. 8 a) und 

e) BauGB „der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrau-

chernahen Versorgung der Bevölkerung“ sowie „der Versorgung, inbesondere mit Energie und 

Wasser, einschließlich der Vorsorgungssicherheit“ im Bereich des Energieclusters im Norden 

der Ortslage Lachendorf sehr hoch. Damit wird auch dem Grundsatz „Den Erfordernissen des 

Klimaschutzes soll … durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, …, Rechnung 

getragen werden“ (§ 1a Abs. 5 BauGB) nach der lokalen Möglichkeit entsprochen. 
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Für diese angestrebte Entwicklung hat die Gemeinde keine anderweitigen geeigneteren Bau- 

oder Freiflächen, denn die direkte Nachbarschaft zum Solarpark, zum Windpark und zur Bio-

gasanlage sowie die Nähe zum Umspannwerk und zum lokal größten Energieverbraucher finden 

sich nur am Standort „Schwarzer Kamp“. 

Überdies ist die Fläche für den angestrebten Nutzungszweck verfügbar.  

Daher bleibt der Gemeinde lediglich die Möglichkeit. Mit der Entscheidung der Eigentümer, 

ihre Flächen für die Sonnenenergiegewinnung zur Verfügung zu stellen, werden dem Ackerbau 

erhebliche Flächen entzogen. Die Gemeinde entscheidet sich trotzdem für die Photovoltaiknut-

zung, weil sie keine strukturell geeigneteren Entwicklungsmöglichkeiten für diese Form der 

Energiegewinnung hat und der Bedarf an regenerativ erzeugtem Strom in räumlicher Nähe sehr 

groß ist. Dies wertet die Gemeinde als vorrangig gegenüber der Ackernutzung. 

In dieser Situation geben die Samtgemeinde mit der 54. Flächennutzungsplanänderung und die 

Gemeinde mit dem Bebauungsplan „Solarpark Schwarzer Kamp“ in der Abwägung der Belange 

des § 1 Abs. 6 Nrn. 8 a) und e) BauGB „der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur 

im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung“ und „der Versorgung, inbe-

sondere mit Energie und Wasser, einschließlich der Vorsorgungssicherheit“ sowie dem Grund-

satz gem. § 1a Abs. 5 BauGB „Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll … durch Maßnah-

men, die dem Klimawandel entgegenwirken, …, Rechnung getragen werden“  den Vorrang vor § 

1 Abs. 6 Nr. 8 Buchstabe b BauGB den Belangen „der Land- und Forstwirtschaft“. 

 

Der Samtgemeinderat hat am 16.3.2023 neben der Aufstellung dieser Flächennutzungsplanän-

derung auch einen Steuerungsrahmen für Photovoltaik- Freiflächenanlagen beschlossen. Die im 

Steuerungsrahmen genannten Kriterien sind erfüllt und die von ihm geforderte Einzelfallprü-

fung ist im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung erfolgt. 
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3. Anpassung an die Ziele und Umgang mit den Grundsätzen 
der Raumordnung 

3.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Das regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle ist seit dem 

16.12.2005 rechtskräftig. Die 54. Änderung des Flächennutzungsplanes Lachendorf soll mit ihm 

harmonieren, sie ist den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

 

Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 

Für das Plangebiet gibt das RROP keine zeichnerischen Raumordnungsziele vor. Am Nordrand 

ist die dort verlaufende Landesstraße als Hauptverkehrsstraße regionaler Bedeutung ausgewie-

sen. Die östlich verlaufende Hochspannungstrasse ist „ELTLeitung ab 110 kV“. Mit beiden Be-

langen steht die geplante Photovoltaiknutzung im Einklang. 
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3.2 Umgang mit den Grundsätzen der Raumordnung 

Im Unterschied zu zeichnerischen Zielen reichen zeichnerische Raumordnungsgrundsätze in das 

Plangebiet hinein.  

Im Süden des Plangebietes ist „in rechtskräftigen F-Plänen ausgewiesene Baufläche“ nachricht-

lich dargestellt. Bis in sie hinein reicht ein im RROP als Raumordnungsgrundsatz festgelegtes 

„Vorsorgegebiet für Landwirtschaft auf Grund hohen natürlichen standortgebundenen land-

wirtschaftlichen Ertragspotentials“, welches nördlich der Landesstraße liegt und mit einer fin-

gerförmigen Ausbuchtung von Norden her in das Plangebiet hineindehnt. 

Dem NIBIS Kartenserver des LBEG (NIBIS Kartenserver : powered by cardo.Map (lbeg.de) 

Themenkarte =>Bodenkunde =>Bodenfruchtbarkeit (BK50)) kann man entnehmen, dass der 

Boden im Geltungsbereich der vorliegenden Planung vergleichbar bewertet wird, aber in größe-

rer Abgrenzung (eine mittlere Bodenfruchtbarkeit hat). Die Darstellungen des Braunerdeberei-

ches der BÜK50 (bis 2017) und des Vorsorgegebietes LW im RROP gleichen sich. Die BK50 

(https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=BK50) zeigt hinsichtlich der Bodenpunkte folgendes 

Bild, das sich deutlich von der vorherigen Karte unterscheidet: 

 

In dem Vorsorgegebiet für Landwirtschaft konnte bis vor kurzem ein entgegenstehendes Ziel 

der Raumordnung gesehen werden, denn das LandesRaumordnungsprogramm Niedersachsen 

schloss in Form eines ausdrücklichen Raumordnungszieles Freiflächen-Photovoltaikanlagen in 

„Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft“ aus. Allerdings wurde bereits in der Gebietsbezeichnung 

eine Zuordnungsproblematik deutlich: Das RROP Celle stellt nach der älteren Systematik „Vor-

sorgegebiet“ dar, während sich das LROP Niedersachsen auf die nach neuerer Systematik dar-

gestellten Vorbehaltsgebiete bezieht. Schon dies zeigt, daß eine unmittelbare Anwendung einer 

jungen Landesraumordnungsvorgabe auf einen alten Regionalraumordnungsbestand problema-

tisch ist.  

Maßgeblich aber dürfte sein, daß sich der Plangeber des Vorsorgegebietes, der Kreistag des 

Landkreises Celle, gar nicht mit dieser Ausschlußfolge des LROP befassen konnte und unter 
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Berücksichtigung einer solchen Folge vielleicht eine andere Vorsorgedarstellung entwickelt 

hätte. Auf diese Problematik geht das LROP nicht ein, was (bezogen auf die übliche Interpreta-

tion) als Abwägungsmangel gesehen werden kann. Dies spricht dafür, nur ein Raumordnungs-

ziel als entgegenstehend anzusehen, daß aus der grobrastrigen Landesvorgabe unter Durchfüh-

rung einer raumordnerischen Abwägung in die Regionale Raumordnung transformiert ist.  

Dies alles liegt im RROP Celle nicht vor. Im RROP Celle ist kein Raumordnungsziel ´keine 

Freiflächen-PV in Vorsorgegebieten LW´ enthalten. Hier wird die übliche Interpretation, den 

landesraumordnerischen Ausschluß ohne regionalraumordnerische Transformation wirken zu 

lassen, noch fragwürdiger, weil nicht einmal mehr die Begrifflichkeit im LROP und RROP die-

selbe ist. 

Inzwischen führt diese Thematik keinesfalls mehr zu einer partiellen Nichtanpassung der ge-

planten Photovoltaiknutzung an Raumordnungsziele, denn das LROP Niedersachsen hat den 

Ausschluss von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit Wirkung vom 17.9.2022 von einem 

Raumordnungsziel zu einem Raumordnungsgrundsatz herabgestuft und „Agrar-Photovoltaikan-

lagen“ davon auch noch ausgenommen: „Der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von Strom 

aus solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik) soll landesweit weiter vorangetrieben und bis zum 

Jahr 2040 eine Leistung von 65 GW installiert werden. Dabei sollen vorrangig bereits versie-

gelte Flächen und Flächen auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand sowie 

sonstigen baulichen Anlagen in Anspruch genommen werden. Mindestens 50 GW der in Satz 1 

genannten Anlagenleistung sollen auf Flächen nach Satz 2 installiert werden; im Übrigen soll 

die Anlagenleistung in Form von Freiflächenphotovoltaikanlagen in dafür geeigneten Gebieten 

raumverträglich umgesetzt werden. Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft sollen hierfür 

nicht in Anspruch genommen werden. Abweichend von Satz 4 können Vorbehaltsgebiete für die 

Landwirtschaft für raumverträgliche Anlagen der Agrar-Photovoltaik vorgesehen werden. 

Agrar-Photovoltaikanlagen sind Photovoltaikanlagen, die weiterhin eine landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung mit Traktoren, Dünge-, Saat- und Erntemaschinen zulassen und durch die 

höchstens ein Flächenverlust von 15 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche entsteht.“ (LROP 

4.2.1 Erneuerbare Energienutzung 03). 

Die Würdigung dieses Grundsatzes in der konkreten raumordnerischen und städtebaulichen Si-

tuation in Lachendorf ergibt:  

 Der neue landesraumordnerische Grundsatz betrifft das Plangebiet allenfalls auf einer klei-

nen Fläche im Nordosten, auf der die Grenze des Vorsorgegebietes Ackergrundstücke 

amorph zerschneidet und in vorhandenes Gewerbegebiet hineinreicht. Schon die Abgren-

zung und Überlagerung zeigen, daß die Darstellung die landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit 

des Bodens widerspiegelt, aber keinen Ausschluß einer baulichen Inanspruchnahme be-

zweckt.  

Denn Zweck der Vorsorgegebiete für Landwirtschaft auf Grund hohen natürlichen stand-

ortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotentials ist zwar der Schutz dieser wertvollen 

Böden für eine entsprechende landwirtschaftliche Bodennutzung. Da aber die Vorsorgege-

biete großflächig ausgewiesen sind und in erheblichem Umfang außerlandwirschaftliche 

Bodennutzungen enthalten oder entsprechende Umnutzungen ausdrücklich angestrebt und 

als vereinbar dargestellt werden (z.B. Rohstoffabbau und Erholung, Naturschutz und Land-

schaftsstrukturierung, Straßen und Wege, bauliche Anlagen und Bauflächen, Feldgehölze 

und Brachflächen, …), lassen sie auch inhaltlich Raum für die gemeindliche Abwägung. 
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 Der Raumordnungsgrundsatz betrifft das Plangebiet auch nur, wenn man das „Vorsorgege-

biet für Landwirtschaft auf Grund hohen natürlichen standortgebundenen landwirtschaftli-

chen Ertragspotentials“ unbesehen mit „Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft“ gleich-

setzt und überdies das Fehlen einer regionalraumordnerischen Abwägung ignoriert.  

 Selbst bei einer solchen Betrachtungsweise ergäbe sich kein relevanter Konflikt zur Raum-

ordnung, denn die fragliche kleine Fläche am Rande des Vorsorgegebietes ist als Teil des 

Erneuerbare-Energien-Clusters im Norden von Lachendorf besonders gut geeignet.  

 Im Plangebiet überwiegen die oben schon angesprochenen Standortvorteile sowie der lo-

kale, zugeordnete Bedarf die eventuelle pauschale Anwendung des – hier lediglich formali-

stischen und städtebaulich schwachen – Raumordnungsgrundsatzes. 

 Die Samtgemeinde misst an diesem konkreten Standort aufgrund dessen besonderer Eigen-

schaften und der direkten Zuordnung zum und Anbindung an den größten lokalen Strom-

verbraucher dem Belang der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie ein höhe-

res Gewicht bei als dem Belang des Schutzes von Böden mit einer relativ hohen natürli-

chen Ertragspotenzial gem. Raumordnungsgrundsatz. 

Textliche Ziele zur Gewinnung von Energie aus regenerativen Quellen gibt das ROP 2005 le-

diglich allgemein sowie zur Windenergie vor, indem es die landesraumordnerische Regelung 

zitiert: „Maßnahmen der Energieeinsparung und rationellen Energieverwendung haben Vor-

rang vor dem Ausbau der Erzeugungskapazitäten. Notwendige neue Erzeugungskapazitäten sol-

len möglcihst in Kraft-Wärme-Kopplung und auf der Basis erneuerbarer Energien geschaffen 

werden. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Windenergie sind dabei voll auszuschöpfen.“ Das 

RROP hält als regionalen Beitrag dazu fest: „Der Landkreis Celle unterstützt die Förderung Er-

neuerbarer Energiequellen. Der Energieträger Holz kommt zur CO2-Minderung im waldrei-

chen Landkreis Celle zunehmen zum Einsatz.“ Photovoltaikanlagen sind im RROP 2005 nicht 

erwähnt. 

 

Im Jahr 2011 wurde die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes eingeleitet. 

In 2017 wurde ein Entwurf beschlossen und in die Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben. Daher 

können in Aufstellung befindlicher Ziele der Raumordnung für die aktuelle Bauleitplanung be-

deutsam und bindend sein. 

Der Auszug aus dem zeichnerischen RROP-Entwurf (s. folgende Seite) zeigt jedoch keine 

Raumordnungsziele, welche im Konflikt mit der vorgesehenen Photovoltaiknutzung im Plange-

biet stünden. 

Die textlichen Ziele zum Themenbereich Energie befassen sich mit der Windenergiegewinnung 

und mit Leitungstrassen. Photovoltaikanlagen sind im Entwurf des RROP 2011 nicht erwähnt. 
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Auszug aus dem Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms 2011 

Vor diesem Hintergrund ist keine Konflikt zu Zielen und Grundsätzen der Raumordnung er-

sichtlich. Die Flächennutzungsplanänderung erfüllt die Pflicht gem. § 1 Abs. 4 BauGB und ist 

den Zielen der Raumordnung angepasst.  
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4. Rahmenbedingungen der Planung 

4.1 Siedlungs- und Nutzungsstruktur 

Das Plangebiet liegt planungsrechtlich im Außenbereich von Lachendorf. Es ist landwirtschaft-

lich als Acker genutzt. Auf der Südwestseite grenzt breit die gewerbliche Bebauung mittels ei-

ner Photovoltaik-Freiflächenanlage und einer Biogasanlage an. Weiter südlich folgenden auf der 

gesamte Breite Gewerbebetriebe in Form unterschiedlichster Betriebsgebäude und dazugehören-

der Freiflächen.  

Nördlich der Landesstraße steht ein Windpark aus vier Anlage zwischen den Ortslagen Lachen-

dorf, Gockenholz und Beedenbostel. In die östliche Ackerlandschaft sind Einzelgebäude einge-

streut. 

Prägend wirken die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie: Die Windkraftanlagen mar-

kieren den Bereich schon aus großer Entfernung. Die Biogasanlage prägt mittels der Abfolge 



4. Rahmenbedingungen der Planung 

 

Fnp. Lachendorf, 54. Änd. (Solarpark Schwarzer Kamp) - 15 - 

markanter, hoher Gashauben und im Nahbereich prägt der – bisher lediglich von Süden her et-

was eingegrünte – Solarpark. Der dann anschließende Gewerbebereich ist sehr vielgestaltig und 

teilweise mit hohem Freiflächenanteil. 

Aus dieser Siedlungs- und Nutzungsstruktur ergeben sich kaum Bindungen für die geplante 

Nutzung. Der teilweise hohe Störgrad und die erhebliche bauliche Dimension (Windenergie, 

Teile der Gewerbenutzung) lassen gleichartig schwerwiegendes zu. Es gibt keine empfindlichen 

Nutzungen und keinen hohen Schutzanspruch im Plangebiet und seinem Umfeld. Allerdings 

sprechen die geringen Auswirkung der vorhandenen Photovoltaik-Freiflächenanlage und die 

sehr lockere Streubesiedelung der Ackerlandschaft östlich des Plangebietes tendenziell für eine 

optisch wenig dominante Nutzung. Eine Vorhaltung des Bereiches für baulich besonders domi-

nante oder sonst besonders stark wirkende Anlagen ist nicht geboten. 

4.2 Verkehrsanbindung 

Das Plangebiet liegt südlich der Landesstraße. Es befindet sich entlang der freien Strecke au-

ßerhalb der anbaurechtlichen Ortsdurchfahrt, so die einschlägigen Regelungen des Straßengeset-

zes mit Vermeidung direkter Erschließungen und Berücksichtigung der Bauverbotszone bedeut-

sam sind. Eigenheiten im Bestand oder der geplanten Photovoltaiknutzung, welche die Bedeu-

tung dieser straßenrechtlichen Belange relativieren würden, sind nicht ersichtlich. 

Vielmehr hat ein Ziel der pauschalen Bauverbotszone, die Sicherung von Entwicklungsraum 

entlang der klassifizierten Straße, aktuell unmittelbare Bedeutung: Entlang der Straße ist auf der 

Südseite der Bau eines Radweges vorgesehen. Die dafür notwendige Grundstücksbeschaffung 

wird weite Teile der Bauverbotszone beanspruchen. Die geplante neue Straßengrundstücks-

grenze bildet deshalb den Nordrand des Geltungsbereiches dieser Bauleitplanung. Dadurch hat 

das Plangebiet aktuell keinen Anschluß an die Landesstraße, sondern ist vom Straßengrundstück 

abgesetzt. 

Von der Landesstraße bestehen bisher lediglich landwirtschaftliche Zufahrten auf die westlichen 

Ackergrundstücke im Plangebiet. Ansonsten erfolgt dessen Erschließung von Süden her über 

die Gemeindestraße „Gockenholzer Weg“ und einen von dort nach Norden abzweigenden, un-

benannten unbefestigten Weg entlang der Biogasanlage. 

Diese Erschließungssituation reicht für die vorgesehene Photovoltaiknutzung völlig aus, da 

diese lediglich während der Bauphase in relevantem Umfang Verkehr erzeugt. Während der Be-

triebsphase ist der Verkehr äußerst gering, da i.d.R. lediglich geringe Wartungs- und Kontroll-

funktionen zu erfüllen sind. 

Das Plangebiet hat somit eine ausreichende Anbindung. Die Erfordernisse des Verkehrs vom 

und zum Solarpark können erfüllt werden. 

4.3 Emissions- und Immissionssituation 

Das Plangebiet wird von gewerblichen Emissionen sowie von Verkehrsemissionen und von 

landwirtschaftlichen Emissionen beeinflußt und emittiert seinerseits bisher in geringem Umfang 
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aufgrund der ackerbaulichen Nutzung.  

4.3.1 Gewerbliche Immissionen 

Im Plangebiet können durch die südlich benachbarte Biogasanlage und das dann angrenzende 

Gewerbegebiet Immissionen, z.B. Lärm, Staub, Geruch und Erschütterungen verursacht werden. 

Gegenüber den meisten Immissionen ist die vorgesehene Photovoltaiknutzung unempfindlich, 

während sich erhebliche Staubimmissionen auf die Anlage auswirken können. Massive, proble-

matische Staubimmissionen sind jedoch nicht ersichtlich. 

4.3.2 Verkehrsimmissionen 

Die Verkehrsemissionen der Landesstraße sind wegen der zulässigen Geschwindigkeit und des 

nicht unerheblichen Verkehrsstromes nicht gering. Konflikte zur geplanten Nutzung sind auf-

grund von deren geringer Empfindlichkeit jedoch nicht ersichtlich. 

4.3.3 Landwirtschaftliche Immissionen 

Dem Plangebiet nördlich und östlich benachbarte Flächen werden als Acker genutzt, bei der Be-

wirtschaftung treten temporär Emissionen von Schall und Staub auf. Diese sind ortsüblich und 

von anderen Nutzungen hinzunehmen.  

Dasselbe gilt für die natürlichen Staub- und sonstigen Immissionen, die sowohl durch Wind 

vom Acker als auch – z.B. in Form von Pollen – aus weiter entfernt liegenden Gehölzbeständen 

in das Plangebiet eingetragen werden. 

4.4 Natur und Landschaft 

Das Plangebiet ist fast vollständig als Acker genutzt. Lediglich das Grundstück des landwirt-

schaftlichen Weges, der von Süden her in das Gebiet führt, und der Südrand des Flurstücks in 

der Südostecke sind von der landwirtschaftlichen Nutzung ausgenommen. Ersteres ist unbefesti-

ger Weg und Wegeseitenraum, letzterer liegt brach. 

Bei einer avifaunistischen Bestandserfassung in der Brutperiode 2022 konnten jeweils zwei Re-

viere der Feldlerche und der Schafstelze erfasst werden. 

Naturschutzrechtlich geschützte Flächen oder Landschaftsbestandteile oder FFH-Gebiete sind 

im Plangebiet und seiner maßgeblichen Umgebung nicht vorhanden. 

4.5 Sonstige Rahmenbedingungen 

Südlich des Plangebietes verläuft eine Haupterdgasleitung, die zusammen mit dem Schutzstrei-

fen in der folgenden Abbildung des Leitungsbetreibers Nowega blau dargestellt ist. Der Schutz-

streifen reicht knapp an das Plangebiet heran, dort liegt eine gehölzfreie Brachfläche, die wegen 

der Leitungsschutzbelange weiterhin frei von tiefwurzelnden Gehölzen gehalten werden soll. 
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Nowega GmbH: Quickplot des Verlaufs der Gashochdruckleitung. Die Angaben dienen zur unverbindli-

chen Vorinformation und sind zeitlich nur begrenzt gültig. Die Angaben über Lage und Verlauf der Anla-

gen sind so lange als unverbindlich anzusehen, bis sie durch den Betriebsführer Nowega, Tel. 0251 

60998-366, bei einem Einweisungstermin in der Örtlichkeit bestätigt werden. 

 

Östlich des Plangebietes verläuft in einigem Abstand eine 110 kV-Freileitung, die in einem Um-

spannwerk endet. Leitungsbelange wirken nicht in das Plangebiet hinein. Relevante Auswirkun-

gen der Leitung auf die vorgesehene Photovoltaiknutzung sind nicht ersichtlich. 

Im Plangebiet besteht nach Angaben des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermes-

sung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmit-

telbeseitigungsdienst (KBD)), der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel. 

Das Nds. Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung Archäologie, hat zur Planung unter dem 

2.6.2023 Stellung genommen und mitgeteilt „im Wirkungsbereich des oben genannten Vorha-

bens sind zurzeit keine Bodenfunde bekannt. Gegen das Vorhaben bestehen aus bodendenkmal-

fachlicher Sicht daher keine Bedenken.“ 

Die Abteilung Denkmalschutz der Kreisverwaltung des Landkreises Celle hat unter dem 

1.6.2023 mitgeteilt: „Die Flächen befinden sich nicht im Wirkungskreis eines Kulturdenkmals, 

es sind im Planbereich keine Bodenfunde verzeichnet.“ 
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5. Flächendarstellung 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet soll die bisherige Ackernutzung aufgegeben und durch Gewinnung elektrischer 

Energie aus Sonnenlicht ersetzt werden. Dazu ist seine Darstellung als Baufläche notwendig, 

denn es muß Baurecht für Photovoltaikanlagen geschaffen werden. 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan bisher überwiegend – bis auf den Südteil des Berei-

ches östlich des landwirtschaftlichen Weges – als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Statt 

ihrer wird nun Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaik“ dargestellt. 

Die Fläche in der Südostecke des Plangebietes ist bereits als Baufläche in Form von Gewerbli-

cher Baufläche dargestellt. Daraus könnte im Bebauungsplan Gewerbegebiet entwickelt und da-

mit Baurecht auch für die gewerbliche Photovoltaikanlage geschaffen werden. Solches Baurecht 

ermöglichte erhebliche Emissionen, ließe starke Eingriffe in Natur und Landschaft zu und 

zwänge zum Auferlegen entsprechender Kompensationspflichten, ohne daß diese Möglichkeiten 

auf absehbare Zeit in Anspruch genommen würden. Die Gemeinde beabsichtigt daher nicht, für 

diesen Teil der geplanten Photovoltaikanlage Baurecht für Gewerbe zu schaffen. Stattdessen 

soll das Baurecht nur genau die nicht störende, gut eingrünbare, naturschonende Photovolta-

iknutzung zulassen, die tatsächlich vorgesehen ist. Deshalb wird auch die bisherige Gewerbliche 

Baufläche in Sondergebiet umgewandelt. 

Die bisherige Gewerbliche Baufläche deckt sich nicht vollständig mit dem Gewerbegebiet im 

Geltungsbereich des rechtskräftigen Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Biogasanlage La-

chendorf“. Ein kleiner Teil des dortigen Gewerbegebietes betrifft augenscheinlich Fläche für die 

Landwirtschaft. Da dort bereits Baurecht besteht, wird er nicht in diese formelle Flächennut-

zungsplanänderung einbezogen.  

Die neue Darstellung erfolgt nicht als Sonderbaufläche, sondern als Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaik“. Sie erfolgt damit sehr detailliert, gibt bereits auf 

der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die genaue Nutzung vor und lässt für den Maß-

stabssprung zwischen Flächennutzungs- und Bebauungsplan sowie den Entscheidungssprung 

von der Samtgemeinde zur Gemeinde letzterer weit weniger Spielraum als möglich wäre. Damit 

wird jedoch lediglich dem klaren Nutzungsziel angemessen Rechnung getragen. Außerdem ist 

die Kategorie der Sonderbaufläche so extrem vielgestaltig – aus ihr ließen sich nicht nur Son-

dergebiet Photovoltaik-, sondern Biogas- oder Windenergienutzung u.v.m. entwickeln, daß die 

Klarheit bei der Darstellung der Nutzungsart geboten ist. 

Die Baugebietsdarstellung erfolgt flächendeckend im Plangebiet. Ein Auslassen des landwirt-

schaftlichen Weges wäre weder durch dessen Bedeutung gerechtfertigt noch entspräche es bis-

her angewendeter Darstellungssystematik. Dasselbe gilt für kleinflächige Detailnutzungen zur 

Grünordnung oder Maßnahmen für Natur und Landschaft. Sie werden ebenso wie die Verkehrs-

flächen der Verbindlichen Bauleitplanung überlassen. 

Hinweise für die Ausgestaltung des Sondergebietes in der Verbindlichen Bauleitplanung:  



5. Flächendarstellung 

 

Fnp. Lachendorf, 54. Änd. (Solarpark Schwarzer Kamp) - 19 - 

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch das Erscheinungsbild des Solarparks soll mit-

tels der Eingrünung vermindert und durch die artenreichere Begrünung der Fläche kompensiert 

werden. Die geringe Beeinträchtigung des Bodens und der temporären Vegetation durch die ein-

zurammenden Tragpfosten sowie die kleinen versiegelten Flächen von Trafos und von eventuel-

len Weideschuppen soll kompensiert werden durch die künftig ungestörten Entwicklung fast der 

gesamten Bodenfläche und der Etablierung der sukzessiven, nur durch seltene Mahd bzw. durch 

Beweidung beeinflusste Begrünung (Sukzessionsfläche). 

Der Begriff „Sukzessionsfläche“ beschreibt die oben genannte „Etablierung der sukzessiven, 

nur durch seltene Mahd bzw. durch Beweidung beeinflusste Begrünung“ der Fläche und ver-

weist überdies auf die Regelungen im Bebauungsplan. Dort ist beschrieben: „Grundsätzlich soll 

die Fläche neben, zwischen und unter den Photovoltaikpaneelen der natürlichen Sukzession 

überlassen werden. Damit wird eine möglichst hohe Bedeutung für die Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts (§ 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB) erreicht. Ohne jegliche Bewirt-

schaftung käme es jedoch im Zuge dieser Sukzession zu Gehölzbewuchs und zu einer erhebli-

chen Beeinträchtigung der Funktion der Photovoltaikanlagen. Deshalb ist die Fläche zweimal 

pro Jahr zu mähen oder entsprechend extensiv zu beweiden, eine dritte Mahd pro Jahr bei Be-

darf ist zulässig. … Für die Sukzession mit extensiver Mahd bzw. Beweidung sprechen die Vor-

teile dieser Begrünungsvariante für Arten und Lebensgemeinschaften sowie für die Schutzgüter 

Boden und Wasser.“ Die Fläche kann also auch als „Fläche für die Sukzession mit extensiver 

Mahd bzw. Beweidung“ beschrieben werden und wird im folgenden als ´Sukzessionsfläche´ be-

zeichnet. 

5.2 Flächenbilanz 

 

Bisherige Darstellung Darstellung in der Änderung Größe ca. 

Fläche für die Landwirtschaft Sondergebiet Freiflächenphotovoltaik      15,1 ha 

Gewerbliche Baufläche Sondergebiet Freiflächenphotovoltaik        1,9 ha 

  Summe  
         17,0 ha 
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6. Auswirkungen der Planung 

Als Auswirkungen der Darstellung von Sondergebiet wird das Erreichen der o.a. städtebauli-

chen Ziele erwartet: 

 Mit der Errichtung des Solarparkes wird die Entwicklung des Energieclusters im Norden 

des Siedlungskörpers Lachendorf fortgesetzt. Eine bereits einschlägig von Nachbarbebau-

ung geprägte Fläche wird gleichartig genutzt. 

 Der Allgemeinheit und speziell dem energieintensiven Gewerbe im Norden von Lachen-

dorf wird die Stärkung der Gewinnung von elektrischer Energie aus regenerativen Quellen 

vorbereitet. Damit wird tendenziell zum Schutz der Atmosphäre und zur Abschwächung 

des Klimawandels beigetragen.  

Negative Auswirkungen werden nicht erwartet: 

 Die Ausweisung trägt zu einer organischen Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur bei 

und vermeidet einen Strukturbruch. 

 Eine neue, zusätzliche Verkehrserschließung wird vermieden. 

 Die vorhandene Verkehrserschließung wird lediglich während der Bauphase stärker ge-

nutzt. Anschließend verusacht die Photovoltaiknutzung nur sehr geringen Verkehr. 

 Die Belange der Landesstraße werden nicht berührt. Die Erweiterung des Straßengrund-

stücks und der Fahrradwegebau sind bei der Abgrenzung des Sondergebietes berücksich-

tigt.  

Die Baugrenze des parallel laufenden Bebauungsplanes ist in 20 m Abstand zur Fahrbahn-

kante der Landesstraße festgesetzt.  

Gem. den Festsetzungen des parallel laufenden Bebauungsplanes wird der Solarpark zu 

Straße hin intensiv eingegrünt. Eine Beleuchtung im Solarpark ist unzulässig, ausgenom-

men eine kurzfristige, unvemeidbare Beleuchtung zu Wartungs- und ähnlichen Zwecken. 

Blendwirkungen auf der Landesstraße werden deswegen und wegen der vorgesehenen Ein-

grünung nicht erwartet. 

Beeinträchtigungen der Photovoltaikanlage durch Auswirkungen der Landesstraße, z.B. 

durch Gischt aus Wasser und Salz, werden nicht erwartet, denn die nächsten PV-Anlagen 

müssen gem. den Festsetzungen des parallel laufenden Bebauungsplanes mindestens 20 m 

Abstand zur Fahrbahnkante einhalten und sind überdies durch eine Hecke von der Straße 

getrennt. 

Über den Rückbau der vorhandenen Zufahrten von der Landesstraße zu den Äckern des 

Plangebietes trifft der Bauleitplan keine Aussage, da diese Zufahrten außerhalb des Gel-

tungsbereiches liegen und die Erschließung des Plangebietes durch die Gemeindestraße er-

folgt. 

Der Landesstraße wird kein Wasser zugeführt, da es gem. den Festsetzungen des parallel 

laufenden Bebauungsplanes im Sondergebiet rückzuhalten ist. 

 Aufgrund der geringen Empfindlichkeit der Photovoltaikanlagen ergeben sich durch die 

Nachbarschaft der Windenergienutzung und der Biogasproduktion sich keine Immissions-

konflikte. 
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 Das Plangebiet ist nur geringen, ortsüblichen Immissionen aus der Bewirtschaftung der be-

nachbbarten landwirtschaftlichen Flächen ausgesetzt. Die Immissionen, die aus der ord-

nungsgemäßen Landwirtschaft stammen, sind hinzunehmen. 

 Es werden keine wertvollen Bereiche für Natur und Landschaft beansprucht. Beeinträchti-

gungen von Schutzgebieten und artenschutzrechtliche Konflikte werden vermieden. 

 Mit der Flächennutzungsplanung verstößt die Samtgemeinde weder gegen das artenschutz-

rechtliche Tötungs- noch das Störungs- noch das Beschädigungsverbot.  

 Im Plangebiet besteht nach Angaben des Landesamtes für Geoinformation und Landesver-

messung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)), der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel. Dies 

schließt die Realisierung der geplanten Nutzung nicht aus. Die Planung kann und soll daher 

ohne eine vorlaufende Untersuchung fortgesetzt werden. Der Vorhabenträger wird über die 

Stellungnahme unterrichtet und kann auf der Vorhabensebene eine Untersuchung veranlas-

sen. 

 Der parallel laufende Bebauungsplan setzt den Südrand des Plangebietes als Fläche für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft fest. Die Fläche ist der natürlichen Sukzession zu überlassen, jedoch zur Vermei-

dung von (durch Wurzelwachstum auf Dauer voraussichtlich leitungsgefährdendem und in 

Nr. 9 der Nowega-Richtlinie „Bauleitplanung“ problematisiertem) Gehölzaufwuchs zwei-

mal jährlich zu mähen. Außerdem ist – gem. dem Bestand – die Nutzung als unbefestigter 

Weg zulässig. Daher sind Konflikte zur Gashochdruckleitung der Nowega im noch rele-

vanten Rand des Leitungsschutzbereiches nicht ersichtlich. 
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7. Verkehr / Ver- und Entsorgung 

7.1 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist von Süden her durch den unbenannten landwirtschaftlichen Weg erschlossen. 

Er mündet in die Gemeindestraße „Gockenholzer Weg“, die ein Gewerbegebiet und eine Bio-

gasanlage erschließt und somit für Gewerbeverkehr grundsätzlich geeignet ist. Dieser Bestand 

reicht aus, um das Sondergebiet angemessen zu erschließen, denn die Photovoltaikanlagen er-

zeugen wärhrend der Betriebsphase i.d.R. nur geringen Verkehr ohne besondere Ansprüche. In 

der Bauphase reicht regelmäßig ein landwirtschaftlicher Weg, der die Landmaschinen heute ge-

bräuchliche Dimensionen trägt. 

Innerhalb des großen Sondergebietes erfolgt die Erschließung lediglich über unbefestigte Fahr-

spuren oder das – per se seltene – Befahren von Freiflächen. 

Anforderungen an die Landesstraße ergeben sich nicht. 

Anforderungen an den Öffentlichen Verkehr, speziell des öffentlichen Personennahverkehr, er-

geben sich nicht. 

7.2 Ver- und Entsorgungsanlagen 

Eine öffentliche Trinkwasserversorgung ist i.d.R. nicht erforderlich. Eventuell benötigtes Trän-

kewasser z.B. für Weideschafe kann vor Ort gelagert und angeboten werden. 

Die Löschwasserbereitstellung und die Sachfrage des Brandschutzes in einem Solarpark werden 

auf der Vorhabensebene bearbeitet und sind nicht Regelungsgegenstand der Bauleitplanung. 

Auch Festlegungen zur Verwendung von Kühlmitteln, brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen etc. 

trifft der Bebauungsplan nicht; dies ist der Vorhabensebene überlassen. Dort wird der Vorha-

benträger im Genehmigungsantrag die notwendigen Informationen vorlegen.  

In dieser Bauleitplanung ist lediglich zu klären, daß hinreichender Brandschutz möglich ist. 

Dies ist unstreitig der Fall, denn die Bereitstellung von Löschwasser ist möglich (Tanklösch-

fahrzeug, Löschwasserentnahmestellen im Bereich des südlich angrenzenden Gewerbegebietes; 

außerdem sind Löschwasserbrunnen und Löschwasserteiche grundsätzlich denkbar), Brandgas-

sen und Löscheinrichtungen etc. können im gesamten Sondergebiet angeordnet werden. 

Zur Brandlast und zum Löschwasserbedarf von Solarparks schrieb der Landesfeuerwehrverband 

Bayern e.V., Fachbereich 4 Vorbeugender Brandschutz (2011): „Auf Nachfrage bei den Herstel-

lern bestehen solche Anlagen i.d.R. aus nichtbrennbaren Gestellen, den Solarpaneelen und Ka-

belverbindungen. Als Brandlast können hier die Kabel und Teile der PV-Module selbst ange-

nommen werden. Zudem könnte es noch zu einem Flächen- (Rasen)brand kommen. Der Nach-

weis einer ausreichenden Löschwasserversorgung in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 

405 erscheint daher entbehrlich.“ 

Trotz der geringen Brandlast der Anlage und der externen Löschmittelversorgung kann die Not-

wendigkeit weiterer Löschwasserentnahmestellen derzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher 
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sind der tatsächliche Löschwasserbedarf und die Lage der eventuell notwendigen Löschwasser-

entnahmestellen auf der Vorhabensebene mit dem Gemeindebrandmeister abzustimmen und 

letztere entsprechend herzustellen.  

 

Der Anschluß an des öffentliche Stromnetz erfolgt regelmäßig über Erdkabel. Der Solarpark, 

das Gewerbegebiet und die Biogasanlage südlich des Plangebietes sind an das Netz angeschlos-

sen. Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, daß ein Anschluß des Plangebietes mög-

lich ist. 

Das nächste Umspannwerk liegt in nur rd. 400 m südsüdöstlich des Plangebietes. 

Entlang der südlichen Grenze des Plangebiets verläuft auf einem kurzen Abschnitt eine Erdgas-

hochdruckleitung. Deren Leitungsschutzstreifen reicht bis an das Plangebiet heran und war mit 

der bisherigen Darstellung als gewerblicher Baufläche vereinbar. Genauso vereinbar ist er mit 

der Darstellung als Sondergebiet. 

Sollten im Zuge der Umsetzung der Bauleitplanung Arbeiten in Leitungsnähe erforderlich wer-

den, muss frühzeitig eine Abstimmung mit der Leitungsbetreiberin Nowega GmbH, 0251 

60998-366, erfolgen.  

Die Gemeinde Lachendorf wird gebeten, aus Vorsorgegründen einen Hinweis in die Bebau-

ungsplanbegründung einzufügen, daß durch die Baumaßnahme keine leitungsgefährdenden Ein-

wirkungen entstehen. Das Abstellen von Containern, Lagern von Baustoffen, Aufstellen von 

Kränen etc. im Schutzstreifen der Gashochdruckleitungen ist unzulässig. 

Diese Gashochdruckleitung und andere Versorgungsleitungen und Anlagen dürfen generell 

nicht durch andere Leitungssysteme, Gebäude, Fundamente, Schächte, Abzweig-Schaltschränke 

und sonstigen Bauwerken überbaut sowie mit Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern über-

pflanzt werden. Bezüglich einzuhaltender Abstände, Schutzstreifen und Arbeiten im Bereich der 

Versorgungsleitungen sind jeweiligen Leitungsschutzanweisungen zu beachten.  

Bei Tiefbauarbeiten ist auf die Leitungen sowie auf ggf. vorhandene Niederspannungs-Erdkabel 

Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der 

Nähe der Gasleitung oder von elektrischen Versorungseinrichtungen sind von Hand auszufüh-

ren.  

Eine Gasversorgung des Plangebietes ist nicht notwendig. 

Eine Telekommunikationsversorgung wird voraussichtlich durch den Vorhabenträger herge-

stellt. 

 

Das auf den Grundstücken anfallende, unbelastete und gering belastete Oberflächenwasser ver-

sickert regelmäßig direkt vor Ort über eine bewachsene und belebte Bodenschicht, entsprechen-

des ist im parallel aufgestellten Bebauungsplan festgesetzt. Außerdem ist die Möglichkeit eröff-

net, Niederschlagswasser aufzufangen und als Brauchwasser, z.B. zur Reinigung der PV-

Paneele, zu nutzen. 
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Eine Schmutzwasserbeseitigung ist nicht erforderlich, da voraussichtlich kein Schmutzwasser 

anfällt. 

 

Eine Abfallbeseitigung ist ebenfalls nicht erforderlich, da kein regelmäßiger Abfall anfällt. 

Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht erwartet, daß bei der Errichtung der Photovoltaikan-

lagen auf gerammten Stahlprofilen zu verwertende Böden anfallen. 

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. Beim Auftreten von Verdachtsmomenten sind ent-

sprechende Recherchen zu veranlassen. Sollten im Zuge von weiteren Planungen, Erdarbeiten 

usw. Hinweise auf Altablagerungen oder Altstandorte gefunden werden, sind diese zu prüfen 

und der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Celle sowie der Zweckverband Abfall-

wirtschaft Celle unverzüglich anzuzeigen. 
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8. Vermeidung und Kompensation von Eingriffen 

Die Darstellung von Sondergebiet auf bisheriger Ackerfläche bedeutet in der Regel, daß ein 

Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet wird. Bei der mit dieser 54. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes erfolgenden Darstellung von Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Freiflä-

chenphotovoltaik“ im Flächennutzungsplan stellt sich dies anders dar. Ein Grund liegt in den 

Eigenheiten der vorgesehenen Anlage, bei der nur sehr geringe Flächen tatsächlich versiegelt 

werden und auf sehr umfangreichen Flächen eine Extensivierung der bisher intensiv genutzten 

Ackerfläche erfolgt. Anhand der weiteren Festsetzungen des parallel laufenden Bebauungspla-

nes kann festgestellt werden: Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes werden durch das Er-

scheinungsbild des Solarparks mittels der Eingrünung vermindert und durch die artenreichere 

Begrünung der Fläche kompensiert. Die geringe Beeinträchtigung des Bodens und der temporä-

ren Vegetation durch die einzurammenden Tragpfosten sowie die kleinen versiegelten Flächen 

von Trafos und von eventuellen Weideschuppen wird kompensiert durch die künftig ungestör-

ten Entwicklung fast der gesamten Bodenfläche und der Etablierung der sukzessiven, nur durch 

seltene Mahd bzw. durch Beweidung beeinflusste Begrünung. In dieser Vegetation wird nicht 

nur die Vielfalt der Pflanzenarten zunehmen, sondern auch die der Insekten, Spinnen, Asseln 

usw. und das Nahrungsangebot für Kleinsäuger und Vögel erhöhen. Damit und, wie unten dar-

gelegt, darüber hinaus auch noch durch eine externe Maßnahme wird auch der Verlust von je 

zwei Brutrevieren der Feldlerche und der Schafstelze kompensiert. Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter Wasser, Klima/Luft, menschliche Gesundheit, Sachgüter und kulturelles Erbe etc. 

entstehen nicht, vielmehr wird die Verdunstung gemindert, die Grundwasserneubildungsrate er-

höht, die potenzielle Zuführung von Pflanzennährstoffen und Pflanzenschutzmitteln bzw. deren 

Metaboliten in das Grundwasser ausgeschlossen und zum Klimaschutz beigetragen. 

Der Umweltbericht, der dieser Begründung beigefügt ist, wertet die durch den Bebauungsplan 

zugelassenen Maßnahmen als Eingriff in die Schutzgüter Boden, Arten und Lebensgemein-

schaften sowie Landschaftsbild.  

 Er setzt für den Boden einen Kompensationsbedarf von 8.538,5 m² an und stellt fest, 

daß dieser durch die Entwicklung naturnaher Böden, die aufgrund der Festetzungen des 

Bebauungsplanes erfolgen wird, gedeckt ist. Im Umweltbericht angenommen ist diese 

naturnahe Entwicklung auf einer Fläche „Maßnahme E3 (grün eingefärbte Flächen ab-

züglich der Pflanzflächen, der Versiegelung und des Gewerbegebietes)“ und beziffert 

mit 147.460 m².  

Dieser Wert entspricht der Fläche der Sondergebiete abzüglich der versiegelbaren Flä-

chen und abzüglich der im Sondergebiet liegenden Flächen zum Anpflanzen von Bäu-

men und Sträuchern; das Gewerbegebiet ist nicht berücksichtigt. Letzteres ist vernach-

lässigbar, da sowohl die Festsetzungen zur Versiegelbarkeit als auch zum Umfang der 

Pflanzfläche im Gewerbegebiet gegenüber dem geltenden Baurecht unverändert bleiben 

und somit kein Eingriff in das Schutzgut Boden zugelassen wird.  

Im Sondergebiet muß die Entwicklung naturnaher Böden gem. den Festsetzungen des 

parallel aufgestellten Bebauungsplanes auf mindestens 153.689 m² erfolgen. Dem vom 

Umweltbericht angesetzten Kompensationsbedarf ´Boden´ von 8.538,5 m² steht die 

Kompensationswirkung ´Boden´ auf 153.689,0 m² gegenüber.  

 Für Arten und Lebensgemeinschaften, die sich vor Ort im wesentlichen in Form von in-

tensiv genutztem Sandacker mit je zwei Feldlerchen- und Schafstelzenpaaren präsentie-

ren, wird im Umweltbericht ein Kompensationserfordernis für zwei Feldlerchenreviere 
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im und ein Feldlerchenrevier in der Nähe des Plangebietes gesehen.  

Dem steht aufgrund der freiwilligen, jedoch über städtebaulichen Vertrag zwischen 

Vorhabenträger und Gemeinde Lachendorf gesicherten Fläche und Maßnahme die An-

lage von mesophilem Gründland auf 10.000 m² des Flurstücks 82 der Flur 1 der Gemar-

kung Ahnsbeck gegenüber. Diese Maßnahme wird auch für andere Arten sowie für wei-

tere Schutzgüter positive Wirkung entfalten. 

 

Für Arten und Lebensgemeinschaften in Form nicht realisierter Festsetzungen des Be-

bauungsplanes Nr. 10 von Pflanzungen im Gewerbegebiet (533 m² Hecke) sowie im 

Straßengrundstück (84 m² mit hochstämmigen Bergahornen mit Unterpflanzung durch 

flachwachsende Rote Mahonie, Fünffingerstrauch „Goldteppich“ oder niedrig wach-

sende Japanische Hülse auf ca. 6 m² je Baumstandort) sieht der Umweltbericht einen 

Eingriff. 

Dem steht die im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 13 festgesetzte – im Um-

weltbericht berücksichtigte – Pflanzung von 6.228 m² Hecke im Sondergebiet und au-

ßerdem die Pflanzung von 533 m² Hecke im Gewerbegebiet und von 168 m² mit Apfel-

bäumen über halbruderaler Gras- und Staudenflur im Straßengrundstück gegenüber. 

 Für das Landschaftsbild sieht der Umweltbericht einen Eingriff „Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes durch Verlust bedeutsamer Landschaftsbildelemente (junge Einzel-

bäume)“. Da im Plangebiet keine Bäume stehen, könnten die wenigen Einzelbäume ge-

meint sein, die gem. einer Festsetzung des Bebauungsplanes Nr. 10 innerhalb der 533 

m² Hecke im Gewerbegebiet anzupflanzen waren und künftig nicht mehr anzupflanzen 

sind. Es dürfte sich nicht um eine „Baum-Strauch-Hecke“ handeln, die sich nach der 

Bestandserfassung des Umweltberichtes „am Ostrand der Biogasanlage“ befinde, aber 

– wohl weil dieser Bereich zur rechtskräftig festgesetzten Straßenverkehrsfläche gehört 

– in der „Abb. 1 Biotoptypenausstattung des Plangebietes“ nicht verzeichnet ist.  

Dieser Verlust „junger Einzelbäume“ wird gem. Umweltbericht durch „landschaftsge-

rechte Neu- und Umgestaltung sowie Förderung der naturräumlichen Eigenart durch 

Anlage von Anlage von Hecken zur landschaftsgerechten Einbindung, (Maßnahme A 

2)“  

Innerhalb der – räumlich unverändert festgesetzten – Pflanzfläche im Gewerbegebiet 

sind gem. dem parallel aufgestellten Bebauungsplan künftig statt der Bäume weitere 

Sträucher anzupflanzen. Deshalb und vor dem Hintergrund, daß diese Hecke künftig 

keine Eingrünung einer Schmalseite eines Biogasgrundstücks zur freien Landschaft hin, 

sondern ein Grünelement zwischen der Biogas- und der Photovoltaikanlage ist, wird die 

Bewertung eines landschaftsbildrelevanten Verlustes nicht geteilt. 

Dem Verzicht auf die Baumpflanzpflicht steht nicht nur die zusätzliche Strauchpflanz-

pflicht, sondern auch die Festsetzung von 6.228 m² Anpflanzfläche in den Sondergebie-

ten gegenüber. 

Die Eingriffregelung ist nach den Vorschriften des Baugesetzbuches abzuarbeiten. In der Bau-

leitplanung sind die Vermeidung und der Ausgleich von Eingriffen gem. § 1a Abs. 3 Satz 1 

BauGB „in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen.“  

Außerdem fordert derselbe § 1a BauGB, jedoch in Abs. 5: „Den Erfordernissen des Klimaschut-

zes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch sol-

che, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Grund-

satz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen.“ 



8.   Vermeidung und Kompensation von Eingriffen   

Fnp. Lachendorf, 54. Änd. (Solarpark Schwarzer Kamp) - 27 - 

Diese Abwägung obliegt dem Rat der Samtgemeinde Lachendorf. Dieser berücksichtigt dabei 

gem. seiner maßgeblichen städtebaulichen Wertung neben den vielen anderen, oben schon ange-

sprochenen Belangen aus dem Katalog des § 1 Abs. 6 BauGB auch den Belang „die Nutzung 

erneuerbarer Energien“ (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB). Außerdem würdigt er nicht nur bei der 

Entscheidung über das Plangebiet, sondern auch hinsichtlich der Wirkungen der Eingriffsrege-

lung die Verpflichtung aus §1a Abs. 2 Satz 2 BauGB „Landwirtschaftlich … genutzte Flächen 

sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden“. 

Vor diesem Hintergrund wird festgestellt, daß die beschriebenen Maßnahmen  

 Pflanzung von Hecken in den Sondergebieten und im Gewerbegebiet sowie von Apfel-

bäumen im Straßengrundstück,  

 Anlage von mesophilem Gründland externer Fläche, 

 Entwicklung von Sukzessionsfläche auf bisheriger Ackerfläche und  

 der Beitrag der Photovoltaikanlage zur Substitution fossiler Energieträger und damit 

zum Klimaschutz  

zu einer Aufwertung für die Schutzgüter Boden, Arten und Lebensgemeinschaften sowie Land-

schaftsbild führen, die sehr weit über die Schwere des Eingriffs hinausgeht. 

Außerdem wird berücksichtigt, daß ein Teil des Plangebietes bereits rechtswirksam als Gewerb-

liche Baufläche dargestellt ist. Mit der Darstellung von Sondergebiet für Freiflächenphotovol-

taik wird bisher vorbereitete, intensive Versiegelung künftig nicht mehr vorbereitet. Der zu die-

ser 54. Flächennutzungsplanänderung erarbeitete und ihr beigefügte „Umweltbericht zum Be-

bauungsplan Schwarzer Kamp in Lachendorf (Landkreis Celle) und zur dazugehörigen Flä-

chennutzungsplan-Änderung“ des Verfassers Prof. Dr. Thomas Kaiser; Beedenbostel, 

7.11.2023, verhält sich dazu nicht, so daß der dort genannte, oben dargelegte Eingriff die Aus-

wirkungen der in dieser Flächennutzungsplanung vorgenommenen Flächendarstellung über-

zeichnet. 

Die Überkompensation soll für andere Eingriffe durch gemeindliche Bauleitplanung wie z.B. 

eine eventuelle spätere Rückumwandlung von Solarpark in Ackerfläche oder in Gewerbliche 

Baufläche angerechnet werden. Weitere Maßnahmen im Plangebiet oder auf externen Flächen 

sind nicht erforderlich. 

 

Wie oben angesprochen, will der Vorhabenträger auf der östlichen, 1 ha umfassenden Seite des 

Flurstücks Nr. 82 (von 2,0247 ha Gesamtfläche) der Flur 1 der Gemarkung Ahnsbeck eine Maß-

nahme „Anlage von mesophilem Grünland“ zugunsten der Feldlerche durchführen. Diese Fläche 

ist vom Vorhabenträger zusammen mit einem Vertreter des ehrenamtlichen Naturschutzes aus-

gewählt und fachgutachterlich geprüft und als geeignet gewertet worden. Trotz der Freiwillig-

keit werden die Fläche und die Maßnahme mittels städtebaulichem Vertrag des Vorhabenträgers 

mit der Gemeinde Lachendorf als Kompensationsmaßnahme auf der Grundlage des § 1a Abs. 3 

Satz 4 BauGB gesichert. Eine besondere Darstellung der Fläche in dieser Flächennutzungs-

planänderung ist entbehrlich, da die Anlage von mesophilem Grünland innerhalb der „Fläche 

für die Landwirtschaft“ erfolgen kann. 
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9. Bodenfunde 

Sollten bei Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, wird darauf 

hingewiesen, daß diese Funde meldepflichtig sind (Nieders. Denkmalschutzgesetz vom 

30.05.1978). Diese Funde (neben den ´bekannten´ Fundarten wie Holzteile, Scherben, Knochen 

etc. können dies z.B. auch Steineansammlungen, Aschen, Schlacken, Bodenverfärbungen u.a.m. 

sein) sind unverzüglich der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde bei der Kreisverwal-

tung Celle und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Referat Archäologie, zu 

melden.  

Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten und der Unternehmer sowie der Eigentü-

mer und der Besitzer der Fundfläche.  

Zutage tretende archäologische Funde und Fundstellen sind gegebenenfalls bis zum Ablauf von 

4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. es ist für ihren Schutz Sorge zu tra-

gen (§ 14 (2) Nds. Denkmalschutzgesetz), wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die 

Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

10. Verfassererklärung 

Der Entwurf der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von  

Michael Schwarz, Raum- und Umweltplaner, Delmenhorst. 

Delmenhorst, 7. November 2023 

 

Verfahrensablauf 

Der Rat der Samtgemeinde Lachendorf hat am    die Aufstellung der 54. Flächennutzungs-

planänderung (Solarpark Schwarzer Kamp) beschlossen. Die öffentliche Auslegung wurde am    

beschlossen. Der Entwurf hat vom    bis    öffentlich ausgelegen. Am    hat der Rat der Samtge-

meinde Lachendorf die abgegebenen Stellungnahmen abgewogen und die 54. Flächennutzungs-

planänderung  (Solarpark Schwarzer Kamp)  festgestellt. 

Diese Begründung hat dem Rat der Samtgemeinde Lachendorf in seiner Sitzung am    zusam-

men mit der Planzeichnung zur Beschlußfassung vorgelegen. 

Lachendorf, den    

                                                        Samtgemeindebürgermeisterin 
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Umweltbericht 

Als Umweltbericht gilt der beigefügte „Umweltbericht zum Bebauungsplan Schwarzer Kamp in 

Lachendorf (Landkreis Celle) und zur dazugehörigen Flächennutzungsplan-Änderung“ des Ver-

fassers Prof. Dr. Thomas Kaiser; Beedenbostel, 7.11.2023 

 


